


1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtverord-
netenversammlung vom 03. Mai 1994. Die ortsübliche Bekanntmach-
ung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt für die Stadt 
Luckenwalde am ...................... erfolgt.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister     
    
  
   
2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB ist vom 29. 
Oktober 1998 bis zum 13. November 1998 durchgeführt worden.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister   
    
  
   
3. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufge- fordert 
worden.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister   
    
  
   
4. Die Stadtverordnetenversammlung hat am ....................... den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister    
    
  
   

5. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen, sowie die Begründung haben in der 
Zeit vom ....................... bis zum ....................... während folgender Zeiten 
.......................
.......................
.......................
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Aus-
legung ist mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, am ....................... im Amtsblatt für die Stadt Luckenwalde 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister       
  
   

6. Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister   
    
  
   

7. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der öffentliche Ausleg-
ung (Ziffer 5) geändert worden. Daher haben der Entwurf des Bebau-
ungsplans, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Fest-
setzungen, sowie die Begründung in der Zeit vom ....................... bis zum 
....................... während folgender Zeiten
.......................
.......................
.......................
erneut öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen 
während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
geltend gemacht werden können, am ....................... im Amtsblatt der Stadt 
Luckenwalde ortsüblich bekannt gemacht worden.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister    
    
  
   

8. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der öffentlichen Ausleg-
ung (Ziffer 6) geändert worden. Daher wurde eine eingeschränkte Beteiligung 
nach Satz 2 i.V.m. § 13, Abs. 1 Satz 2 BauGB durchgeführt.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister    
    
  
   

9. Die Stadtverordnetenversammlung hat die vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister       
  
   

10. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen, wurde am ....................... von der Stadtver- 
ordnetenversammlung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan, wurde mit Beschluß der Stadtverordnetenversamm- lung vom 
....................... gebilligt.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister    
    
  
   

11. Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wurde mit Verfügung der 
höheren Verwaltungsbehörde vom ....................... Az : .......................... - mit 
Nebenbestimmungen und Hinweisen - erteilt. 

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister
    
  
   

12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den satzungsändernden Beschluß 
der Stadtverordnetenversammlung vom .................. erfüllt, die Hinweise sind  
beachtet. Das wurde mit Verfügung der höheren Ver- waltungsbehörde vom 
....................... Az : ..................... bestätigt.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister    
    
  
   

13. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister        
  
   

14. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei 
der der Plan auf Dauer während der Dienststunde von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
....................... im ........................... ortsüblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsnachfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen (§§ 44, 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BauGB) hingewiesen worden. 
Die Satzung ist am ....................... in Kraft getreten.

Luckenwalde, den                               Der Bürgermeister   
    
  
   

15. Der katastermäßige Bestand am 22.05.1998 sowie die geometri-
sche Eindeutigkeit der Festlegungen der neuen städtebaulichen Plan-
ung werden als richtig bescheinigt. 

Luckenwalde, den                               Öffentl. best. Vermesser

Bebauungsplan Nr.12/94
"Nuthe-Innenstadt"

Stadt Luckenwalde

±1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

   
1.1  In den WA-Gebieten sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO 
vorgesehenen Ausnahmen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbau-
betriebe, Tankstellen) unzulässig.  

    
1.2  In den MI-Gebieten sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 BauNVO ge-
nannten Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sowie die unter § 6 Abs. 3 
vorgesehene Ausnahme (Vergnügungsstätten i.S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO) nicht zulässig. Ebenfalls nicht zulässig sind Bordelle, bordellartige 
Betriebe sowie sonstige Gewerbebetriebe, die die Befriedigung sexueller 
Bedürfnisse der Besucher zum Inhalt haben.  

    
1.3  Im MK-Gebiet können Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zugelassen 
werden. Dies gilt nicht für Spielhallen und die Schau- stellung von Personen 
(z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) sowie Video- oder ähnliche Vorführungen; 
Einrichtungen dieser Art sind innerhalb des MK nicht zulässig. Ebenfalls nicht 
zulässig sind Bordelle, bordellartige Betriebe sowie sonstige Gewerbebetriebe, 
die die Befriedigung sexueller Bedürfnisse der Besucher zum Inhalt haben.  

    
1.4  Im MK-Gebiet sind die in § 7 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
genannten Nutzungen (Tankstellen) unzulässig.   

    
1.5  Im MK-Gebiet sind sonstige Wohnungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO 
oberhalb des Erdgeschosses allgemein zulässig.  
   
2.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

    
2.1  In den MI-Gebieten Nr. 2, 4 und 5 an der Breiten Straße werden bis zu 
einer Grundstückstiefe von 20 Metern, gemessen von der Baulinie an der 
Breiten Straße aus, mindestens zwei und maximal vier Vollgeschosse 
festgesetzt. In den dahinterliegenden Grundstücksteilen sind maximal zwei 
Vollgeschosse zulässig.  

    
2.2  Im MI-Gebiet Nr. 3 werden bis zu einer Grundstückstiefe von 20 Metern, 
gemessen von der Baulinie an der Breiten Straße aus, mindestens zwei und 
maximal vier Vollgeschosse festgesetzt. Von der Straßenbegrenzungslinie der 
Erschließungsstraße im Plangebietsinnern aus bis zu einer Tiefe von 15 Metern 
sind maximal drei Vollgeschosse zulässig. Auf der verbleibenden überbaubaren 
Mischgebietsfläche sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig  

    
2.3  Im MK-Gebiet werden bis zu einer Grundstückstiefe von 20 Metern, 
gemessen von der Baulinie an der Breiten Straße aus, maximal vier 
Vollgeschosse festgesetzt. In den dahinterliegenden Grundstücksteilen sind 
maximal zwei Vollgeschosse zulässig.  

    
2.4  Im MI-Gebiet Nr. 6 an der Rudolf-Breitscheid-Straße werden bis zu einer 
Grundstückstiefe von 12 Metern, gemessen von den Baulinien an der 
Rudolf-Breitscheid-Straße und am Haag aus, mindestens zwei und maximal 
drei Vollgeschosse festgesetzt. In den dahinterliegenden Grundstücksteilen ist 
ein Vollgeschoß zulässig.  

    
2.5  Im MI-Gebiet Nr. 8 am Haag werden bis zu einer Grundstückstiefe von 12 
Metern, gemessen von der Baulinie am Haag aus, mindestens zwei und 
maximal drei Vollgeschosse festgesetzt. In den dahinterliegenden 
Grundstücksteilen sind maximal zwei Vollge- schosse zulässig. 

   
2.6  In den WA-Gebieten sind Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. (§ 14 Abs. 1 Satz 3 
BauNVO)

3.  Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB) 

   
3.1  Im WA-Gebiet Nr. 1 ist die Überschreitung der Baugrenzen zum Park und 
zur neuen Erschließungsstraße durch Terrassen, Balkone, Loggien und Erker 
bis zu einer Tiefe von 2,0 Metern zulässig.  

    
3.2  Im WA-Gebiet Nr. 1 ist die Überschreitung der seitlichen Bau-
grenzen durch Balkone und Loggien bis zu einer Tiefe von 1,0 Meter zulässig, 
wenn der Anteil der vortretenden Gebäudeteile 30 v.H. der Länge der jeweiligen 
Außenwandfläche nicht überschreitet. (§ 23 Abs. 2 und 3 BauNVO)  

    
3.3  Im WA-Gebiet Nr. 2 hat die Aneinanderreihung von Einzelkörpern in 
deutlich versetzter Lage und so zu erfolgen, daß keine durchgehenden 
Baufluchten von über 7,5 Metern Länge entstehen.  

    
3.4  Im WA-Gebiet Nr. 1 sind Stellplätze nur zulässig zwischen der 
Begrenzungslinie der neuen Erschließungsstraße und den straßen- seitigen 
Baugrenzen bzw. deren Verlängerung bis zu den seitlichen 
Grundstücksgrenzen sowie innerhalb der überbaubaren Grund- stücksflächen; 
selbstständige Garagen sind auf diesen Flächen nicht zulässig.  

    
3.5  Im WA-Gebiet Nr. 2 sind Stellplätze und Garagen nicht zulässig in einem 
Streifen von 6 Metern parallel zur Baugebietsgrenze an der Nuthe bis zu den 
seitlichen Grundstücksgrenzen.  

    
3.6  Auf den Grundstücken Breite Straße 4-10 sind im MI an der neuen 
Erschließungsstraße Gebäude giebelständig zu errichten, wenn ihre Frontlänge 
12 Meter überschreitet.  

    
3.7  Auf dem Grundstück Breite Straße 12-13 muss die Durchfahrthöhe zur 
Breiten Straße mindestens 6,0 Meter betragen.
   
4.  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
21 BauGB) 

   
4.1  Die Fläche a ist mit einem Gehrecht und einem Leitungsrecht zugunsten 
der Allgemeinheit sowie einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und 
Eigentümer der Grundstücke im Mischgebiet Nr. 1 zu belasten.  

    
4.2  Die Fläche b ist mit einem Gehrecht und einem Leitungsrecht zugunsten 
der Allgemeinheit sowie einem Fahrrecht zugunsten der Eigentümer und Nutzer 
der Grundstücke im Kerngebiet und im Misch- gebiet Nr. 9 zu belasten.  

    
4.3  Die Fläche c ist mit einem Fahrrecht zugunsten der Eigentümer und Nutzer 
des Grundstückes Breite Straße Nr. 15 zu belasten.  

    
4.4  Die Fläche d ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zustän- digen 
Unternehmensträger zu belasten.  

    
4.5  Die Fläche e ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Allgemeinheit zu belasten.

5.  Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)  
 
    
5.1  Entlang der Südseite der Nuthe bzw. entlang dem Nutheteich ist ein Weg 
aus wassergebundener Decke in freier landschaftlicher Führung unter Erhalt / 
Berücksichtigung des vorhandenen und des geschützten Baumbestandes sowie 
entsprechender Neupflanzungen anzulegen.  

    
5.2  Kreuzungen von uferbegleitenden Wegen mit Querwegen sind als kleine 
Wegplätze auszubilden und andersartig zu befestigen.

6.  Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

   
6.1  Die im Rahmen des neuanzulegenden Teiches auszubildende Insel ist 
gem. Pflanzliste zu bepflanzen.

7.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)    

   
7.1  Im WA Nr. 1 und WA Nr. 2 ist als Ausgleich für den Eingriff je angefangene 
60 m² vollversiegelter Fläche mindestens ein Stck. Obst- gehölz (Hochstamm) 
bzw. floren- und standortgerechter Baum der Pflanzliste zu pflanzen. Kann die 
Anpflanzung nicht auf dem Grund- stück erfolgen, ist sie ersatzweise im 
Nuthepark durchzuführen; diese Maßnahme führt die Gemeinde anstelle und 
auf Kosten der ent- sprechenden Grundstückseigentümer durch.  
  

7.2  Auf öffentlichen und privaten zusammenhängenden Stellplatz- flächen von 
mehr als drei Stellplätzen sind je vier Stellplätze drei klein- kronige Bäume gem. 
Pflanzliste zu pflanzen.   

    
7.3  Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, das nicht als 
Brauchwasser verwendet wird, ist über Vegetationsflächen zu versickern.  

    
7.4  Alle Niederschlagswasser der Verkehrs- und Parkplatzflächen sowie 
befestigten Flächen allgemein sind über eine flächenhafte und dezentrale 
Versickerung in Wiesenmulden bzw. Muldenrigolen erst durch die belebte 
Bodenschicht zu reinigen, bevor sie dem Grund- wasser und / oder der Nuthe 
bzw. dem Nutheteich zugeführt werden.  

    
7.5  Die öffentlichen Parkplätze und die privaten Stellplätze sowie die Zufahrten 
zu diesen sind mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien zu erstellen. 
Feuerwehrzufahrten sind als befahrbare Rasenflächen anzulegen. 

    
7.6  Die Wege in der öffentlichen Grünfläche zwischen der Nuthe und der 
Straße Haag sowie in der öffentlichen Grünfläche südöstlich der Nuthe sind in 
wassergebundener Ausführung zu erstellen.

8.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen aufgrund § 89 Abs. 10 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. März 1998 (GVBl. I S. 82)   

   
8.1  Im Plangebiet darf die Traufhöhe nicht mehr als 2,20 Meter über der 
Oberkante des Dachgeschossfußbodens liegen.  

  
8.2  Im WA-Gebiet Nr. 1 ist mit Ausnahme des Grundstücks Breite Straße Nr. 8 
- 9 eine maximale Traufhöhe von 9,5 Meter und eine max. Firsthöhe von 15,5 
Meter zulässig. Bezugspunkt ist die Oberkante der Verkehrsfläche senkrecht zur 
Mitte der der Straße zugewandten Gebäudeseite. Maßgeblich ist die 
ausgebaute, ansonsten die geplante Straßenhöhe.  

8.3  Auf dem Grundstück Breite Straße 8 - 9 ist eine max. Traufhöhe von 11,5 
Meter und eine max. Firsthöhe von 17,5 Meter zulässig (zum Bezugspunkt s. 
8.2).   

 
8.4  Im WA Nr. 1 und WA Nr. 2 sind nur zulässig Satteldächer und Pult- dächer 
mit einer Neigung von 40 - 45 Grad sowie Tonnendächer.   

 
8.5  Gebäudefassaden im WA 1 mit über 14 Metern Länge zur öffentlichen 
Verkehrsfläche bzw. zur öffentlichen Grünfläche (Nuthe- park) sind durch 
Rücksprünge zu gliedern. Diese Rücksprünge müssen in der Mittelachse der 
Fassade liegen, sich über die gesamte Fassadenhöhe erstrecken und eine Tiefe 
von mind. 0,5 Metern und eine Breite von mind. 2,5 Metern aufweisen. Seitliche 
Abweichungen der Rücksprünge bezogen auf die Mittelachse sind bis zu 1 
Meter zulässig.   

 
8.6  Als Einfriedungen der Grundstücke im WA Nr. 1 und WA Nr. 2 sowie im MI 
Nr. 1 sind zum Nuthe-Grünzug grenzbegleitende Hecken mit bis zu 1,5 Meter 
Höhe anzulegen. Zu verwenden sind Pflanzen der Pflanzliste. Grundstücksweise 
ist eine Strauchart der Pflanzliste zu ver- wenden. Je laufendem 0,4 m 
Grundstücksgrenze ist 1 Strauch zu pflanzen. In diese Hecken kann ein 
Maschendrahtzaun bis in die Höhe der Hecken eingezogen werden.  

  
8.7  Im WA Nr. 1 und WA Nr. 2 sind an der Grundstücksgrenze zur öffentlichen 
Verkehrsfläche außerhalb von Grundstückszufahrten Hecken mit bis zu 1,2 
Meter Höhe anzulegen. Zu verwenden sind Pflanzen der Pflanzliste. 
Grundstücksweise ist eine Strauchart der Pflanzliste zu verwenden. Andere 
Einfriedungen an der Grenze zum Straßenraum sind nicht zulässig. 
Grundstücks- bzw. Stellplatzzufahrten dürfen an der Grenze zum öffentlichen 
Straßenraum nur durch Poller oder Ketten abgegrenzt werden.   

 
8.8  Öffentlich nutzbare Stellplätze dürfen in den Mischgebieten nicht mit 
Mauern, Zäunen o.ä. eingefriedet werden. Einfriedungen durch Hecken bis 1,2 
Meter Höhe sind zulässig. Zu verwenden sind dabei Pflanzen der Pflanzliste. 
Grundstücksweise ist eine Strauchart der Pflanzliste zu verwenden.

9. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 24)  

      
Die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen (DIN 4109, Tab. 8, Spalte 4) in den MI 6 (Nordseite zur 
Straße Haag), MI 7, MI 8 und MI 10 sind so zu planen, daß innerhalb der 
Räume Mittelungspegel von 30 - 35 dB(A) nachts (VDI 2719, S. 12, Tab. 6) 
nicht überschritten werden.

10. Hinweise   

   
10.1  Das Plangebiet liegt im Fernwärmevorranggebiet "Innenstadt". Die 
entsprechenden Regelungen der Satzung sind zu beachten.
 
10.2  Das Plangebiet befindet sich im Bereich eines geschützten Gebietes 
(ehem. Kriegsstätte) (Ordnungsbehördliche Verordnung zum Schutz von 
Kriegsstätten vom 16.09.1993 i.V.m. der ordnungsbehörd- lichen Verordnung 
zur Bestimmung eines räumlich umgrenzten Gebietes im Landkreis 
Teltow-Fläming zur Kriegsstätte - Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming 
vom 21.06.1994).
     
10.3  Wenn bei Bauarbeiten an den Gebäuden im Planungsgebiet Nist-, Brut- 
und Lebensstätten gem. § 1 der Verordnung zum Schutz wild- lebender Tier- 
und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV) vom 18.09.1989 
(BGBl. I S. 1677, ber. BGBl. I S. 2011) von geschützten Tierarten entdeckt 
werden, ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming zu informieren.

11.  Pflanzliste 

   
a.  Baumarten (Hochstamm oder Stammbusch) und Großsträucher für 
öffentliche und private Grünflächen:   
  
Alnus glutinosa (Schwarzerle) 3xv, StU 20/25, D.B.
Carpinus betulus (Hainbuche) 4xv, StU 16/18, D.B.
Crataegus monogyna (Eingriffl. Weißdorn) 3xv, 150-200, D.B., Sol. Str.
Fraxinus excelsior (Esche) 3xv, StU 20/25, D.B.
Prunus padus (Traubenkirsche) 3xv, 300-400, m.B., Sol.Str.
Quercus petraea (Trauben-Eiche) 3xv, StU 16/18, D.B.
Quercus robur (Stiel-Eiche) 3xv, StU 16/18, D.B.
Salix alba (Silberweide) 3xv, StU 16/18, D.B.
Salix fragilis (Knackweide) 2xv, 200-250, m.B. Sol.Str.
Salis purpurea (Korbweide) 2xv, 200-250, m.B. Sol.Str.
Salix viminalis (Hanfweide) 2xv, 200-250, m.B. Sol.Str.
Sorbus aucuparia (Eberesche) 3xv, StU 16/18, D.B.  

   
b.  Baumart für Verkehrsflächen, Öffentliche Parkplätze, Stellplätze, private 
Grünflächen:  
  
Prunus avium Vogelkirsche (Hochstamm, dreimal verpflanzt, Stammumfang 16 - 
18 cm mit Ballen    

   
c.  Straucharten für öffentliche und private Grünflächen:  
  
Carpinus betulus (Hainbuche als Schnitthecke) 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn )
Euyonimus europaea (Pfaffenhütchen)
Ligustrum vulgare (Liguster als Schnitthecke)
Lonicera pericyimenum (Waldgeißblatt)
Lonicera xylosteum (Gemeine Heckenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rhamnus carthartica (Purgier-Kreuzdorn)
Rosa canina agg. (Hundsrose)
Salix cinerea (Aschweide)
Viburnum opulus (gewöhnlicher Schneeball)   

   
d.  Straucharten (öffentl. Grünfläche - Nuthe-Insel): 
  
winterharte Rhododendron-Arten, Solitärpflanzen, 50-60, m.B.   

   
 e.  Landschaftsrasen:   
  
RSM 7.1.2 (FLL) Landschaftsrasen - Standard mit Kreäutern   

   
(alle Pflanzen in BdB-Qualität)
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